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Technische Daten, Kurzfassung:

Sonderradtyp und Ausführung: 7568.20.14

Radgröße nach Norm: 7,5 J x 16 H2

Einpreßtiefe in mm: 20

zulässige Radlast in kg: 685

zulässiger Abrollumfang in mm: 2100

Lochzahl / Lochkreisdurchmesser in mm: 5/120

Mittenlochdurchmesser in mm: 72,6

Oberflächenbehandlung: Lackbeschichtung, ww. reflektroniert (Chrom-Effekt)

Zentrierart: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller: - Bayerische Motorenwerke AG, München

Radbefestigungsteile: 5 Kegelbundschrauben
Gewinde M 12 x 1,5 Schaftlänge 32 mm
(VS-Set 0051)

Anzugsmoment in Nm: 100

Spurverbreiterung: kleiner 2 %
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Verwendungsbereich:

Typ Motorleist.
(KW)

Handels-
Bezeichnung

ABE-Nr. bzw.
EWG-BE

zulässige Reifen-
größe und Auflagen

Auflagen und
Hinweise

5/H 83-85 518 i E 700 205/55R16 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
95-110 520 i (F3) A12,A16,A18,A25,V5
85 524 td 225/50R16
125-141 525 i (R73)
138 530 i
155 535 i 225/50R16 A3,A4,A5,A6,A7,A8,

(R73) A12,A16,A18,A25
83-85 518 i E 700/1 205/55R16 A2,A4,A5,A6,A7,A8,
83-85 518 i Touring (F3) A12,A16,A18,A25,V5
110 520 i 225/50R16
110 520 i Touring (R73)
85-105 525 td, ds, tds
105 525 tds Touring
141 525 i
141 525 i Touring
160 530 i 225/50R16 A3,A4,A5,A6,A7,A8,
160 530 i Touring (R73) A12,A16,A18,A25
155 535 i
210 540 i
210 540 i Touring

7/1 138-145 730 i E 296 225/50R16 A3,A4,A5,A6,A7,A8,
155-162 735 i (R73) A12,A16,A18,A25
220 750 i
138-160 730 i E 296/1
155 735 i
210 740 i
220 750 i

7/G 142 728 i / 728 iL e1*93/81 215/65R16-98Q M+S A3,A4,A5,A6,A7,A8,
155-160 730 i / 730 iL *0007*.. (R12) A11,A16,A18,A25,
210 740 i / 740 iL 215/65R16-98W R16,X94

(R12)
235/60R16-100W

245/55R16-100W

Auflagen und Hinweise:

A2. Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die
Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der
Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A4. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (außer für Reifen mit M+S Profil) und Trag-
fähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur
Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage auf-
geführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen
ist gesondert zu beurteilen.

Auflagen und Hinweise:
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A6. Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als er-
forderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

A7. Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfülldruck zu beachten ist.

A8. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern ver-
wendet werden. Bei der Befestigung der Sonderräder am Fahrzeug ist eine Einschraublänge ent-
sprechend folgender Mindestumdrehungen (6 Umdr. bei M 12x1,5; 7 Umdr. bei M 12x1,25, M14x1,5) der
Befestigungsteile einzuhalten.

A11. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß bei diesen Sonderrädern nur feingliedrige Schneeketten an
der Antriebsachse verwendet werden können.

A12. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

A16. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden.

A18. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte in der dafür
vorgesehenen Ringnut angebracht werden. Es ist bei der Auswahl der Klebegewichte auf ausreichenden
Abstand zum Bremssattel zu achten.

A25. Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile DIN 7780-43 GS 11,5 oder gerade Ventile mit
Metallfuß und Befestigung durch verlängerte Überwurfmutter von außen, die weitgehend der DIN 7779
entsprechen (z. B. Alligator Nr. 2024 R8 bzw. 3004 A), zulässig.

F3. Diese Rad-/Reifenkombination ist nur an der Vorderachse zulässig.

R12. Reifengröße nur zulässig wenn diese bereits serienmäßig in den Fahrzeugpapieren enthalten ist.

R16. Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dür-
fen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist eine
fahrzeugbezogene Freigabe für dieses Reifenfabrikat vom Fahrzeughersteller bzw. Reifenhersteller
vorzulegen.

R73. Es sind nur Reifenfabrikate zulässig mit einer maximalen Flankenbreite von 240 mm (montiert). Dieses
Maß wird von folgenden Reifenfabrikaten eingehalten:

Reifengröße Reifenhersteller Reifenprofil
225/50R16 Bridgestone S 01

Continental Aqua Contact, CZ 91
Dunlop SP 8000
Goodyear Eagle GV
Michelin alle
Yokohama A 008, AVS, A 509, S 480
Toyo 600 F1, Proxes U1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des ver-
wendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit
dem Hinweis zu bescheinigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch
dieses Fabrikat verwendet werden darf.

V5. Folgende Rad/Reifenkombination ist auch zulässig:  Vorderachse: 205/55R16  Hinterachse: 225/50R16.
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb.

Auflagen und Hinweise:
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X94. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit zulässigen Achslasten größer als 1370 kg.

Die Anlage 1 mit den Blättern 1 - 4 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten und dem Hinweisblatt für
die Sonderräder Typ 7568 (ab Herstellungsdatum 1/95) des Herstellers ATS Leichtmetallräder GmbH.




